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Die m arxistische historische L ite ra tu r ha t sich m it der Politikge
schichte des einen Jahres nach der M achtübernahm e durch das konterre
volutionäre System eingehend beschäftigt. Wir vermissen auch keine 
Synthese der das Wirken der ersten N ationalversam m lung bestim m enden 
politischen Prozesse.1 Vom G esichtspunkt unseres Them as aus ist 
innerhalb des ersten Abschnittes des W irkens der N ationalversam m lung 
die U ntersuchung der politischen Lage erforderlich, die sich in der Zeit 
zwischen Ju li und Septem ber 1920 herausgebildet hat, um das Schicksal 
des Gesetzesvorschlages zu verstehen. Bereits im Oktober 1919 en ts teh t 
die Partei der christlich-nationalen Vereinigung (Keresztény Nemzeti 
Egyesülés P ârtja , K N E P) aus der Fusion des Nachfolgers der Volks
parte i, der Christlich-sozialen W irtschaftspartei2, m it der C hristlich
nationalen P arte i, welche die Rolle der A rbeiterpartei von Is tv a n  Tisza 
übernom m en hatte . V orsitzender der K N E P  ist Is tv a n  Friedrich, seine 
M it Vorsitzenden sind Gvula Pekar und  Istv an  Haller. Bei den Wahlen 
zur N ationalversam m lung im Jah re  1920 spielen innerhalb der K N E P  
die christlichen Abgeordneten eine bedeutende Rolle, einige ihrer Führer 
übernehm en sogar als V ertrau te  der Regierung — wie O ttokar Prohäszka 
— eine dienende Rolle bei der Auflösung der legitim istischen R ichtung.

Bei den W ahlen erhält die K isgazdapart au f dem Land infolge des 
Zurücktretens der sozialdem okratischen Partei und der N ichtbeteili
gung der industriellen A rbeiterschaft mehr M andate, in den S täd ten  d a 
gegen die K N E P . Die „Ébredô M agyarok” Egyesülete steh t als radikal 
nationalistische und antisem itische R ichtung in der zweiten H älfte des 
Jahres 1920 an der Spitze ihrer M acht und ihres Masseneinflusses. 
A uf der Bühne des politischen Lebens entstehen innerhalb der Parte ien  
der N ationalversam m lung Gruppierungen, die um K onsolidierung und  
das Zurückdrängen der Terroraktionen bem üht sind. — Am Tag der 
Ernennung von Pal Teleki zum M inisterpräsidenten erscheint im 
B la tt Hazân к der Ébredô M agyarok Egyesülete aus der Feder des 
geschäftsführenden Sekretärs der Vereinigung, Lajos Lukaesovics, eine 
M itteilung un ter dem Titel „Ébredô m agyarsäg” (Erwachendes U ngar- 
tum ), welche Zahlenangaben über die Landestätigkeit der Organisation 
und ihr Program m  veröffentlicht.3



M inister Is t  v ân H aller un terb reite t au f der M inisterratssitzung am  21. 
•luli 1921. den Gesetzes Vorschlag zum Num erus clausus bzw. dessen Gründe 
..Die durch den W eltkrieg verursachten Veränderungen sowie die Lehren 
der vergangenen zwei Revolutionen fordern eiligst, daß wir unsere 
bisherige U niversitätspolitik  einer Revision unterziehen, und zwar in 
der Richtung, daß wir die Vermehrung des geistigen Proletariats, welches 
den Frieden der Gesellschaft und die ruhige Entw icklung des Landes 
behindert, möglichst un terb inden .”4 Beachtenswert ist, daß sich die 
ministerielle Begründung mit keinem einzigen W ort au f die Notwendig
keit der N ationalitäts-, R elig ions-oder Geschlechtsdiskriminierung be
ruft. In der Begründung erscheint als auslösende Ursache für das ge
plante Gesetz ausschließlich die Ü berfüllung der U niversitäten.

M inisterpräsident Pal Teleki beschäftigt sich in dem am 22. .Juli 
1920 der N ationalversam m lung unterbreiteten  Regierungsprogramm ein
gehend m it der innen- und außenpolitischen Lage des Landes und den 
geplanten M aßnahmen der Regierung, einschließlich der eiligsten legis
lativen Aufgaben. \  om G esichtspunkt unseres Themas aus ist seine 
Äußerung in Verbindung m it den vom Ausland als „weißer T error” 
gebrandm arkten Ungesetzlichkeiten bedeutend. „Die un ter der Losung 
und dem Namen weißer Terror gesam m elten Erscheinungen werden 
völlig falsch beurteilt. Sie werden vom neutralen Ausland falsch beur
teilt, welches n ich t weiß, was es bedeutet, was das heißt: einen fünf
jährigen Krieg durchm achen, zwei Revolutionen, einen Bolschewismus 
und eine rum änische Besetzung . . . .  jawohl, es sind rechtlich n icht er
laubte, solche H andlungen erfolgt, die zu verurteilen sind . . .  gleich
zeitig, wenn ich dies feststelle, stelle ich fest, daß wir diese bremsen wer
den . . . . Der M inisterpräsident verspricht Ordnung au f dem Gebiet der 
In ternierungen, p lan t M aßnahmen zur Stabilisierung der Finanzlage und 
kündigt eine Bodenreform an. Neben anderen geplanten M aßnahmen 
ist die von ihm als Regierungsprogramm  angekündigte „Politik  der 
organischen M ittelklasse” auch perspektivisch bedeutend. Als brennend
ste  Frage be trach te t er die Lösung der Probleme der Beamten und der 
Flüchtlinge, sowie „den institutionellen Schutz der Interessen der christ
lichen Gesellschaft”. E r beschäftigt sich auch eingehend m it Fragen 
des öffentlichen U nterrichtswesens. E r kündigt das bereits in Vorbereit
ung befindliche Gesetz über die wirtschaftswissenschaftliche F aku ltä t 
an, dam it „die W irtschaftsw issenschaft in Verbindung m it der U niver
s itä t  gebracht wird und den W irtschaftswissenschaften eine größere und 
freiere G eltendm achung gew ährleistet w ird.” Eine andere legislative 
Aufgabe stellt die Befriedigung der kulturellen und sprachlichen An
sprüche der nationalen M inderheiten — den Vorschriften des Friedens
vertrages entsprechend — dar. Schließlich kündig t er das Num erus clau- 
sus-Gesetz an, das „Gesetz zur Im m atriku lation  in die U niversität, die 
Technische U niversität, die w irtschaftsw issenschaftliche F aku ltä t der 
Budajtester U niversitä t und die Rechtsakadem ie” .5 (Genaue Bezeich
nung des Num erus clausus-Gesetzes, des Gesetzes 25. des Jahres 1920).
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W ichtigste Frage hinsichtlich unseres Them as stellt dar, wie in den 
§ 3 des Num erus clausus-Gesetzes der ursprünglich nicht darin  befind
liche diskrim inierende A usdruck geraten ist. — M it der Darlegung der 
Diskussion des Gesetzvorschlages in der Kom m ission und dann in der 
N ationalversam m lung bezwecken wir in erster Linie aufzudecken, wie 
diese diskrim inierende Verfügung entstand. Aus dem A ntrag vor der 
N ationalversam m lung, ausländischen Publikationen und zahlreichen 
inländischen Presseveröffentlichungen heben wir jedoch nu r diejenigen 
Feststellungen hervor, au f G rund derer die übereinstim m ende T ätigkeit 
der erwachenden Ungarn, der S tudenten und hinter ihnenstehenden 
rechtsgerichteten Professoren offensichtlich wird.

Im  Laufe der Diskussion des Gesetzesvorschlages in der N ationalver
sam m lung erfolgt mehrfach eine Berufung au f das im Ausland ver- 
öffentlichete Werk von O ttokar Prohaszka.6 Wir könnten das auch so 
form ulieren, daß dieses W erk die ideelle Grundlage dafür lieferte, daß 
dieses ursprünglich nur aus der Not wendigkeit geborene Num erus clausus- 
Gesetz dam als und seither zum um strittensten  Gesetz der ungarischen 
Gesetzgebung geworden ist. Wir können auch weiterhin beobachten, daß 
Prohäszkas Gedankengang anläßlich der Diskussion in der N ationalver
sam m lung in den Beiträgen der Abgeordneten w iederholt au ftauch t, 
auch wenn sie sich nicht ausdrücklich darau f berufen. — Die F est
stellung von Prohaszka in seinem Werk un ter geschichtlichem  Rückblick 
au f die Periode der Revolutionen von 1848/49 en thält einen Irrtu m . Er 
bestre itet nämlich, daß „U ngarn nicht au f die Rezeption der Juden , au f 
das Em anzipationsgesetz von 1848 vorbereitet w ar” . Es stim m t zwar, 
daß die Gesetzgebung des Freiheitskam pfes die Em anzipation bereits 
im  F rüh jah r 1848 in ihre gesetzgeberischen Pläne aufnahm , doch ge
zwungen war, diese von der Tagesordnung zu streichen und das Gesetz 
erst vom Szegeder Gesetzgebungszyklus beschlossen wurde. Prohäszkas 
Erörterungen entbehren zum überwiegenden Teil der historischen Be
gründung, da er sich weder m it der ideellen Grundlage der Gesetzgebung 
von 1867, noch m it den Ergebnissen und der Bedeutung der E m anzi
pation beschäftigt. Vom Platz der Juden in der M ittelklasse und d a 
run ter auch in der Intelligenz kom m t er einseitig zu Konklusionen h in
sichtlich der ungarischen K ultur: „Innerhalb der vergangenen dreißig 
Jah re  haben die Juden  au f der juristischen und m edizinischen Laufbahn 
in  alarm ierender Zahl zugenomm en” . . . „Dieser Prozeß füh rt zur Ver- 
judisierung der M ittelklasse.” Da — seiner Auffassung nach — die M ittel
klasse der Träger der K u ltu r ist, bedeutet der gekennzeichnete Prozeß 
zugleich auch die Verjudaisierung der K ultur: “I t  was m ainly one cir
cum stance which gave a dangerous aspect to  the cultural judaization 
of the  country: the too quick passing of Jews in to  the middle-classes” . 
Besonders das Verhalten der Budapester jüdischen M ittelklasse wird 
von ihm  als „unnational”, „frem d” und „p rovokativ” gebrandm arkt: 
„ I t  was particu lary  Budapest th a t  Jew s. . . could show them selves in 
true  unnational, alien and provoeativ” . — „D er Liberalism us h a t das 
L and in die H ände der Juden gespielt” — diese seine Feststellung, so
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können wir hinzufügen, ist nicht neu, denn seit der Verstärkung der 
konservativen R ichtung zum Ende des Jah rhunderts  ist diese Meinung 
zur ständigen Losung der reaktionären Ström ungen geworden. — Nicht 
neu ist also auch die Anklage, daß sie für die Revolution von 1918/19 
verantw ortlich sind. Der Schutz bedarf im Interesse der nationalen 
K u ltu r einer Regelung: “ H ungary too has a good right to emphasize 
her own national ind iv iduality  and to  check all th a t  is foreign to her, 
no t by programs, not by violence, b u t by constitutional méthodes sanc
tioned by legislature.”

M ihâly Kmosko, der Dekan der theologischen F aku ltä t, der bei der 
V orbereitung des Num erus clausus an den U niversitäten eine führende 
Rolle gespielt hat, erscheint zur Zeit der Diskussion des Gesetzesvor
schlages in der N ationalversam m lung erneut au f der politischen Bühne. 
Im  B latt der erwachenden U ngarn klagt er in extrem en antisem itischen 
Äußerungen die Judenschaft mit jahrhundertealten  W eltm achtbestre- 
bungen an. — Vom G esichtspunkt der rechtshistorischen Untersuchung 
aus verdient jedoch die restlose Verurteilung der Rechtsgleichheit und 
der Anspruch auf W iederherstellung der m ittelalterlichen Diskrim inie
rung Beachtung: „Seit der französischen Revolution sitz t das Judentum  
im Genick des christlichen Europa. Der Liberalismus hat das Prinzip 
der freien K onkurrenz geheiligt, welches in der Praxis die Unterjochung 
und A usplünderung der A rbeiterschaft zum Ergebnis hatte . Beim rich
tigen Gang der Angelegenheiten h ä tte  den Ü bertreibungen des Liberalis
mus eine starke Rückw irkung folgen müssen, welche das Judentum  er
neut in die G hettos gesperrt h ä tte .”7

Hinsichtlich der Geschichte des Num erus clausus-Gesetzes in der 
N ationalversam m lung kann sowohl politikgeschichtlich als auch rech t
historisch als ein bedeutender M oment der am 28. Ju li 1920 vorge
brachte A ntrag des Abgeordneten Laszlö Budavary betrach tet werden. 
Wir sind der Ansicht, uns nicht zu irren, daß dies der erste solche Vor
schlag ist, der in der ungarischen Gesetzgebung die Rechtslage der Juden  
nicht nur einer antiliberalen Beschränkung unterziehen will — wie dies 
das Numerus clausus- Gesetz getan hat —, sondern in der E ntrechtung 
der Juden  ist er nur m it den sog. Judengesetzen, der in den Jah ren  des 
offenen Faschismus verwirklichten Gesetzgebung zu vergleichen. In  
seinem Vorschlag erstreckt sieh nämlich die E n trechtung au f die Be
schränkung des Eigentum srechts, der Am tsausübung, der Berufsaus
übung sowie die Ausübung der politischen R echte.8 Dieser Vorschlag, 
dessen Verfasser einer der illu s tra i V ertreter der erwachenden Ungarn 
ist, lieferte die M öglichkeit dazu, daß man sich im Laufe der Vorberei
tung des ersten und zweiten Judengesetzes auf die Rechtschaffung der 
ersten Nationalversam m lung als Vorgänger berufen konnte. Is t van 
N agyatadi Szabö, der M inister für öffentliche Versorgung, eine führende 
Gestalt der K isgazdapärt regte den Druck des Vorschlages und die Dis
kussion um ihn an — obwohl er, wie er sagt „in vieler Hinsicht nicht 
dam it einverstanden” ist. Und als Begründung seiner U nterstützung 
des Vorschlages liefert er eine solche Erklärung, die ein interessantes vor-
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bereitendes M oment der Geschichte der ersten N ationalversam m lung 
aufdeckt. „M ir ist bekannt, daß während der W ahlen zur N ationalver
sam m lung überall versprochen wurde, daß wir die Judenfrage in stitu 
tionell lösen w erden.”9 — Auch diese Bem erkung zeigt, welche starke 
antisem itische Propaganda bereits im zeitigen F rüh jah r des Jah res 1920 
im ganzen Land verbreitet wurde. Es lohnt sich auch deshalb, den Vor
schlag Budavärys vom G esichtspunkt der Diskussion um das Num erus 
clausus-Gesetz in der N ationalversam m lung zu verfolgen, weil dessen 
ständige Anwesenheit au f der Tagesordnung unserer Meinung nach die 
Behandlungsweise des Gesetzes in  großem Maße beeinflußt hat, daß aus 
ihm das sog. „Gesetz über die Ju d e n ” wurde. Die Presse der erwachenden 
U ngarn behielt das Schicksal des Vorschlages im M ittelpunkt des In te 
resses. Es kann kaum  einen Zufall darstellen, daß das B latt „H azank” 
in derselben Num m er, in der es über die Diskussion des Vorschlages von 
B uda vary in der Nationalversam m lung berichtet, einen begeisternden 
Brief deš Erzherzogs Joseph an die erwachenden U ngarn abdruck t.10 
— Auch vom Gesichtspunkt der Geschichte der N ationalversam m lung 
aus ste llt es ein bedeutendes Moment dar, daß annähernd einen M onat 
vor der Diskussion um das Num erus clausus-Gesetz die Presse der er
wachenden U ngarn gegen die Abgeordneten hetzt, die gegen diesen 
extrem en entrechtenden Vorschlag aufgetreten sind .11 M it dem Vor
schlag von Budaväry zugleich — den die U niversitätsstudien der Juden  
beschränkenden Punkt des Vorschlages propagieren — kann auch der 
Prozeß der „E inschätzung” des Numerus clausus-Gesetzesvorschlages 
in der Presse der erwachenden Ungarn verfolgt werden.12

Der gemeinsame Bericht der Finanz- und Bildungs kommission der 
N ationalversam m lung wurde am 9. August 1920 vorgelegt.13 Der Vor
tragende war Jözsef Vass. Die Komission führte  in dem vom M inisterium 
vorbereiteten Text eine in ihrem  Ausmaß geringe, in ihrer Bedeutung 
aber große V eränderung durch. Der Gesetzesvorschlag möchte in seiner 
ursprüglichen Form  un ter Berufung auf die Überfüllung der U niversi
tä ten  und im Zeichen des Schutzes gegen die Produktion von geistigem 
P roletariat die Aufnahmezahlen an die U niversitäten kontingentieren, 
un ter Anerkennung der Rechte der R echtserhalter. Dem Vorschlag ge
mäß werden die Aufnahmezahlen au f Grund der Vorschläge der Universi
tä ten  bzw. der Fakultäten  vom M inister festgelegt, w ährend er in der 
Frage der Aufnahm e „die endgültige Billigung oder das R echt zur Ver
weigerung der Im m atrikulationserlaubnis der Vollversammlung der 
Lehrer der zuständigen Faku ltä t (an der Technischen U niversitä t dem 
R a t der U niversität) übertragen will.” -  Die wesentliche Veränderung, 
die von den Kommissionen im Vorschlag durchgeführt wurde, war von 
politischer Bedeutung. Der Bericht der Kommissionen besagt: „Die 
Kommissionen möchten es klar sagen, daß sie — im Interesse dessen, 
daß an unseren U niversitäten und Hochschulen vom nationaltreuen 
und moralischen S tandpunkt aus unverläßliche Elem ente keinen Platz 
finden, schlagen sie vor, daß im ersten A bschnitt von § 3 des Gesetzes
vorschlages Nr. 89 in der d ritten  Zeile nach dem W ort „n u r” un ter Strei-
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(‘hung der W orte „soviele H örer können sich einschreiben” der folgende 
Text zu ergänzen ist: „solche Personen können sich einschreiben, die 
in nationaltreuer und m oralischer H insicht unbedingt verläßlich sind 
und nur in solcher Zahl . . — Mit dieser Veränderung geriet im Laufe
der Aufnahm e an die U niversitä t — über dessen Verfahren die Durch
führungsverordnung zum Gesetz verfügte -  ein wesentlicher (Jesichts
punkt aus dem Kom petenzbereich der U niversitäten: die willkürliche 
Beurteilung der politischen Vergangenheit des Bewerbers, diejenige 
Praxis, für die das H erbstsem ester des Lehrjahres НПО Beispiel war, 
wo die Kommissionen (in W irklichkeit die V ertreter der Brachialgewalt) 
völlig nach eigener Auffassung zur A ufnahm e vorschlugen bzw. von der 
M öglichkeit zur Aufnahme ausschlossen. Es ist zu bemerken, daß diese 
Ergänzung zum Gesetzesvorschlag durch die Kommissionen auch in 
dem das Num erus elausus-(Jesetz m odifizierende (Jesetz des Jahres 
1028 erhalten  blieb, und so in der Ara der K onterrevolution immer ein 
die Aufnahme bestim m ender F ak to r war.

Der Vorschlag zum Num erus clausus-(Jesetz wurde von M inister 
Istvän  Haller am 2. Septem ber 1020 der Nationalversam m lung un ter
breitet. Haller beschäftigt sich in seinem 102G veröffentlichten Buch" 
eingehend mit den U m ständen der Schaffung des Cesetzes und weist 
die Verfasserschaft der inkrim inierten Ergänzung von sich ab. Die 
U ntersuchung des ministeriellen Exposes kann davon überzeugen, daß 
der M inister in der T at die gesetzliche Form ulierung der Diskriminie
rung nicht gewünscht ha t, gleichzeitig aber ha t er die zur Formulierung 
und Annähme des Antrages erforderliche politische Atm osphäre ge
schaffen. ( 'h er das Ziel des (Jesetzes sprechend geht er von der Über
füllung der U niversitäten — besonders der Budapester -  aus, real war 
weiterhin auch das von der Überfüllung einzelner Intelligenzberufe 
geschaffene Bild. Das Program m  der Entwicklung der U niversitäten 
a u f dem Land geht jedoch nicht notwendigerweise m it der Verurteilung 
der Progression bzw. mit der V erkündung der D iskrim ination einher. 
Hallers politische Laufbahn und das K ulturprogram m  des konterre
volutionären Systems machen es aber selbstverständlich, daß der M inister 
bei der Vorlage des Gesetzes zur Regelung der Aufnahme an die U niver
sitäten  auch ein allgemeines kulturpolitisches Program m  form uliert. 
Es ist zu bemerken, daß dies dam als bereits zu einem politischen Gemein
platz geworden war. — Die die geistige Basis der Revolutionen von 1918/ 
19 verurteilende Form ulierung zeigt, au f welcher Grundlage eine dem 
„K lassenfrieden” dienende K ulturpolitik  geschaffen werden sollte. „W ir 
erwarten zuallererst auch W issenschaftler, doch keine von der Art der 
Pikier und Jäszi, keine Alexander, keine solchen W issenschaftler 
brauchen wir, die aus der Soziologie verm itteln . . . die zur Harmonisie
rung der gesellschaftlichen Klassen mit verschiedenen Berufen oder auch 
zur Schaffung des gesellschaftlichen Friedens geeignet wären.” Die Ver
m ittlung der W erte der als frem d abgestem pelten K ultu r — es geht um 
das politische Programm der Radikalen bzw. die literatische Tätigkeit 
des N vugat tre ib t uns von dem eng verstandenen Them a etwas weiter
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ab. K ulturhistorisch gesehen ist jedoch das A ufeinandertreffen des 
Geistes des konservativ-nationalen Haller und des radikal rum änisch 
nationalistischen Goga interessant und charakteristisch. E r zitiert zwar 
Goga, doch versteht er darun ter seine eigene Meinung: „Das Infek tions
zentrum  ist Budapest, die m ächtige Em pore der semitischen nationalen 
K u ltu r” . Als Hauptzielsetzungen des Gesetzes bezeichnet der M inister 
den Schutz gegenüber dem geistigen P ro letariat. Gegenüber der gesell
schaftlichen Bestim mung des Gesetzes läß t er keinen Zweifel und wir 
hören erneut die G rundsätze der K ulturpolitik  des konterrevolutionären 
Systems: „Im  Interesse der gesellschaftlichen O rdnung und  im Interesse 
des zwischen geistiger und körperlicher Arbeit festzustellenden rich
tigen Verhältnisses müssen wir dafür sorgen, daß das bereits vorhandene 
geistige P ro letariat, welches infolge der Besetzung gewaltig zugenommen 
ha t und weiter zunehmen würde, wenn wir nicht den Damm der U niver
s itä t gegen es errichten w ürden.” Vom G esichtspunkt des Schicksals 
des Gesetzesvorschlages in der Nationalversam m lung und zum  Beweis 
der ursprünglichen In ten tion  Hallers zitieren wir diejenigen Zeilen seines 
Exposes, aus denen eindeutig hervorgeht, daß der M inister keine dis
krim inierende gesetzliche Form ulierung gewünscht hat. Seine Vorstel
lung war, die D urchführung der In ten tion  des Gesetzes den F aku ltä ten  
bzw. den Aufnahmekommissionen zu überlassen — und natürlich dem 
Willen des M inisteriums. Die neue Beam tenschaft der Budapester U ni
versitä t war auch zu dieser Aufgabe geeignet.15 Der Minister: „ I m  V o r 
sc h la g  is t  k e in  r a s s is c h e r  u n d  k e in  re lig iö se r  G e s ic h ts p u n k t  e n th a lte n , meiner 
Meinung nach ist das auch überflüssig, denn ich w ürde die H ände der 
die Auswahl durchführenden Lehrerschaft in keiner R ichtung binden. 
Sie träg t die V erantw ortung und muß daher völlig frei diejenigen Ge
sichtspunkte abwägen können die notwendig dazu sind, um eine solche 
Intelligenz zu erziehen, die zur U nterstü tzung und Führung der unga
rischen Nation wird.” — Es taucht die Frage auf, ob das Gesetz in seiner 
m it der ministeriellen Begründung bestärkten ursprünglichen Form  — 
also ohne die diskriminierende Form ulierung — sein Ziel erreicht h ä tte  ? 
Die D urchführung des Gesetzes zeigt, daß die A ufnahm epraxis der Fakul
tä ten  in großem Maße von den Dekanen bzw. den F aku ltä tsrä ten  beein
fluß t wurde, das gewünschte Ziel also erreichbar gewesen wäre. Die an 
den U niversitäten erfolgenden inneren Käm pfe und die vorherigen S tel
lungnahm en zeigen, daß der Numerus clausus erw ünscht war, über den 
diskrim inierenden Absatz aber kein einheitlicher S tandpunk t entstanden 
war. Die Stellungnahm en der U niversitäten warfen lediglich auf, daß 
hinsichtlich der M änner nach der gesetzlichen Regelung von 1848 
bzw. 1883 und hinsichtlich der Frauen nach der ministeriellen 
Regelung von 1918 eine innere Beschränkung an den U niversitä
ten  erfolgen könne. Nach den blutigen Zwischenfällen und beson
ders nach den Ausweisungsverfahren der U niversitätsjugend erschien 
jedoch bezüglich der A rt der Aufnahme eine rechtsgeregelte Lö
sung erwünscht. Dem M inister war es eindeutig klar, daß der N um erus 
clausus auch ohne die Einschaltung des diskrim inierenden Absatzes
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einen Bruch mit der Konzeption der liberalen Lehrfreiheit darstellte. 
Wie aus den Äußerungen der Experten ersichtlich war, war die Untersu
chung der geistigen Eignung erwünscht, wie das bereits die Vorschriften 
der Rechtsregeln zur Universitätsaufnahme der Frauen enthielten. Die 
Frage konnte sein, welche ausschließenden und welche berechtigenden 
Bedingungen im Falle eines Numerus clausus festzustellen waren. Aus 
der Formulierung, die der Minister zur gesetzlichen Begründung der 
Beschränkung der liberalen Lehrfreiheit vortrug, xvar eindeutig, daß 
die Aufnahme außer dem Schutz gegenüber dem geistigen Proletariat 
auch an politische Kriterien gebunden werden sollte. Dieses politische 
Kriterium erschien auch bereits in dem zitierten ergänzenden Vorschlag 
der Kommission der Nationalversammlung. ,,Es ist gewiß, daß uns in 
dem, was wir jetzt zum Gesetz machen wollen, noch niemand zuvor
gekommen ist, doch gewiß ist auch, daß — wenn irgendeine Nation auf 
der Welt in die Г .age gerät, in die wir hier in Ungarn geraten sind, daß 
ein großer Prozentsatz der am Busen der ungarischen staatlichen Insti
tutionen erzogenen Intelligenz danach gestrebt hat, die Nation aus ihrem 
nationalen Charakter herauszuführen... — dann werden uns auch an
dere Nationen folgen. . . ” Der wichtigste Teil des Exposes des 'Ministers 
ist hinsichtlich unseres Themas der Teil, der die Zunahme des Juden
tums in den fntelligenzberufen bzw. ihren Zahlenanteil an den Univer
sitäten aufzeigt und kommentiert, seine Feststellungen, die er über das 
Ziel des Gesetzes zur Beschränkung des Zahlenanteils des .Judentums ge
troffen hat. Es kann vor allem festgestellt werden, daß sich Haller hin
sichtlich der Zahlenverhältnisse an den Universitäten auf aus der Pub
lizistik allgemein bekannte Tatsachen berufen hat.16 Es ist charakteri
stisch, daß er die Beschränkung des Zahlenanteils des .Judentums im 
Gesetz nicht zum Ausdruck bringen will, doch betrachtet er den Rück
gang dieses Zahlenanteils als eine natürliche Tatsache, die mit dem Nu
merus clausus einhergeht: „Wenn wir die Zahl der sich an die Universi
täten Einschreibenden beschränken, ist es eine sehr natürliche Sache, 
daß dies auch sehr stark den stärksten Koeffizienten der Überproduktion, 
das Judentum berühren wird. Doch nicht deshalb wird es es berühren, 
weil wir gerade das Judentum ausschließen wollen, sondern es wird es 
deshalb berühren, weil es die größte Überproduktion lieferte.”

Es ist für die rechtshistorische Untersuchung von großer Bedeutung, 
ob Haller bewußt mit der Gesetzgebung liberalen Geistes brechen wollte, 
oder geht es eindeutig und ausschließlich um solche Zwangsmaßnahmen, 
die nach den Erschütterungen durch die Revolutionen allein durch den 
Zusammenbruch suggeriert wurden, wie das später Betiden auf dem 
Forum des Völkerbundes bzw. Klebeisberg in der Reihe seiner ministeri
ellen Äußerungen publiziert hat. Infolge der Zusammensetzung der 
ersten Nationalversammlung hat sich mit Abschluß des ersten Jahres 
des konterrevolutionären Systems die politische Lage in Ungarn noch 
nicht so sehr konsolidiert, daß der sich stärkende Etatismus mit einer 
ausgefeinerten Beschränkung der liberalen Institutionen seinen Weg 
nehmen kann — wie das dann zum Ende der zwanziger Jahre in den Presse-
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Organen der Liberalen eindeutig festgestellt wird. Zur Verleugnung der 
Rechtschaffung von Dedk und Eötvös, Wlassics und  Szilagyi, was im 
Laufe der Diskussion um den Gesetzesvorschlag zu einem H aup tm otiv  
wurde, gab der M inister die Anregung. „Diese Geschichte war bisher 
vom Geist des Liberalism us durchwoben. Der Geist des Liberalism us 
hö rt m it dem Gesetzesvorschlag zum N um erus clausus auf. Jaw ohl, der 
Geist des Liberalism us, der in U ngarn bestand, existiert n icht mehr. 
E r ist bei uns in U ngarn verschwunden und seine Sonne ist auch im 
Ausland im Sinken. Bitte berufen Sie sich nicht au f Ferenc Deâk, Dezsö 
Szilagyi, Jözsef Eötvös und die anderen. Ich bin überzeugt davon, daß 
diese großen ungarischen P a trio ten  das U ngartum  viel besser geliebt 
haben als den Liberalism us und  ich bin überzeugt davon, daß sie — wenn 
sie vorausgesehen hätten , daß der Liberalismus, den sie angeregt haben, 
später en tste llt wurde, sein Sinn en tste llt und verzerrt wurde, ungebeten 
angeeignet wurde und  zu welcher S tation  der U nnationa litä t er die 
ungarische N ation führen wird und  zu welchem Chaos der m ateriellen 
und moralischen Entw icklung — sie diesen Weg nicht eingeschlagen 
h ä tte n .” U ber die durch den Zusam m enbruch verursachten k a ta s tro 
phalen Zustände hinaus war außer dem politischen Charakter, den H al
ler vertra t, auch noch ein beträchtliches Maß von Zynismus erforderlich, 
dam it ein K ultusm inister anläßlich der P lenarsitzung der N ationalver
sam m lung offen ein reaktionäres, antihum anes A ttrib u t vertreten  kann: 
„W ir brauchen kein Schulterklopfen, wir erschrecken nicht, wenn je 
m and m it alten Phrasen kom m t, m it deren Hilfe alle Tatsachen verdreht 
werden können. Uns sagt man vergeblich, daß wir inhum an, reaktionär 
sind, wir sind keine W eltbürger. Diese Phrasen haben au f uns keine W irk
ung mehr. Am riesigen Feuer des W eltbrandes wurden die besten W erte 
der ungarischen Nation eingeäschert.”17 In  den ersten Tagen der Diskussion 
des Gesetzes in der N ationalversam m lung kam  es zur A ntw ort des 
M inisters au f die In terpellation des Abgeordneten Drözdy in der Sache 
der Aufnahm eprüfungen der M ittelschulen. Das M inisterium  h a tte  per 
Verordnung für das L ehrjahr 1920/21 im Interesse der Senkung der 
Zahl der sich fü r die M ittelschulen Meldenden Prüfungen vorgeschrieben. 
Es verordnete, daß jeder Schüler, der die vierte Klasse der E lem entar
schule absolviert h a tte  und das gesetzliche A lter erreicht ha tte , in die 
erste Klasse des Gymnasiums oder der Realschule bzw. der Mädchenmittel
schule nur nach Ablegung einer A ufnahm eprüfung aufgenommen werden 
kann. Zweck der Verordnung besteht darin, „von der geistigen L aufbahn 
in R ichtung der praktischen Lebensberufe diejenigen zu verweisen” , 
die das geistige Monopol der herrschenden Klassen bzw. die verkündete 
neue K ulturkonzeption gefährdeten. Die Beschränkung — wie das aus 
der In terpellation  von Drözdy sowie den sich m it dem Them a be
schäftigenden Presseorganen hervorgeht — be tra f in erster Linie die 
Juden  und  die Mädchen. -- Die Verordnung zeigt gut, daß bereits zu der 
Zeit, als Klebelsberg K ultusm inister war, hinsichtlich der F unktion  der 
M ittelschulen eine neue Konzeption geboren worden Avar und au f K lebels
berg nur die niveauvolle D urchführung dieser K ulturkonzeption ge-

16 ANNALES -  Sectio Iuridiea -  Toinus XXI.
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w arte t liât. Es en tstand  die übrigens viel R ea litä t enthaltende Ansicht, 
daß m it der Bildung in den Bürger- und Fachschulen außer der U niver
sitätsb ildung auch erreicht werden kann, die .Jugend au f geistige Berufe 
zu verweisen. Es ist eine andere Frage, und eben aus dem Stipendien- 
Gesetz von Xlebeslberg wird dies hervorgehen — daß man diesen W eg 
den Sprößlingen der M ittelklasse, der Industriellen  und der K aufleute 
sowie den aufstrebenden Bauern- und A rbeiterelem enten zugedacht 
ha tte . H aller wies in seiner A ntw ort au f  die In terpella tion  die Anklage 
ab, daß die Verordnung einen rassischen bzw. geschlechtlichen diskrim i
nierenden Charakter trage bzw. daß im Laufe ihrer D urchführung bei 
den A ufnahm en D iskrim inierungen erfolgt wären, die von ihm m it
geteilten Zahlenangaben zeigen aber klar, daß die Selektion ein solches 
Ausm aß aufwies, daß sie vom M inister m it Recht als H auptprobe des 
Num erus clausus an den U niversitäten  betrach te t wurde.38

Bei der Form ulierung der diskrim inierenden M aßnahm en des Ge
setzes spielte auch die Tatsache eine Rolle, daß am 13. Juli 1020 in Lon
don eine in ternationale  zionistische Konferenz abgehalten wurde und 
die Konferenz Stellung nahm  zu der Schaffung eines jüdischen N atio
nalstaates.39 Der extrem en antisem itischen R ichtung, den erwachenden 
U ngarn kam  dies gerade rech t dazu, solche Schlußfolgerungen zu ziehen, 
die übrigens als radikalste Äußerungen der Diskussion in der N ational
versam mlung be trach te t werden können, näm lich daß „der Num erus 
clausus, wenn es auch nicht sein eingestandenes Ziel ist . . . es zum E r
gebnis haben muß, daß die Juden  von hier ausw andern.”20 Die leiden
schaftlichen Beiträge der Diskussion in der Nationalversam m lung füllen 
Bände. Es kann nicht unser Ziel sein, die einzelnen Beiträge zu zitieren. 
W ir können lediglich nach Zusamm enfassung der Argumente für und 
wider den Gesetzesvorschlag streben und  möchten nur die Äußerungen 
der ihrer politischen Bedeutung wegen hervorragenden Persönlichkeiten 
wortwörtlich hervorheben. -  W ir nöchten uns m it der G eburt der E r
gänzung des 3. § des Gesetzesvorschlages der diskrim inierenden Be
stim m ung -  eingehender beschäftigen. Außerdem zitieren wir lediglich 
Äußerungen, die sich mit den U niversitätsstudien der Frauen beschäfti
gen sowie die Äußerung der zweifellos zu verchrendsten Gestalt der 
christlich-sozialistischen R ichtung, Sändor Giesswein, m it der er auf 
studentensoziale M aßnahm en drängt. Diese ist nämlich hinsichtlich der 
Einschätzung des 1027 geschaffenen Klebelsberg-Stipendiengesetzes 
bedeutend.

Der Hergang der Diskussion des Gesetzesvorschlages in der N ational
versam mlung wurde dadurch beeinflußt, daß der Vorschlag zur E r
gänzung des 3. § von N andor Bernoläk im ersten A bschnitt der Diskussion 
un terb reite t wurde und dam it die In ten tio n  des Gesetzesvorschlages 
bzw. die Diskussion über die Ü berfüllung der U niversitäten in den H in
tergrund gedrängt wurde und in erster Linie der die religiöse Rechtsgleich
heit beschränkende C harakter des Gesetzes in den V ordegrundtrat. U nter 
den den Vorschlag unterzeichnenden Abgeordneten können wir neben 
Bernoläk in  erster Linie die U nterschrift von Prohaszka lesen. Der E r-
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gänzung zufolge, die von der N ationalversam m lung nach langer D ebatte  
angenom m en wurde, „m uß neben den Anforderungen der moralischen 
Verläßlichkeit einerseits au f die geistigen Fähigkeiten des um  Aufnahm e 
Ersuchenden geachtet werden, andererseits auch darauf, daß die Zahl 
der zu den au f dem Landesterritorium  lebenden einzelnen Volksgruppen 
und  N ationalitä ten  gehörenden Studenten möglichst die landesm äßige 
proportionale Zahl der betreffenden Volksgruppe bzw. N ationalitä t er
reicht, deren Teil aber wenigstens neun Zehntel ausm acht.”21

U nter den sich fü r den Gesetzesvorschlag Ä ußernden erscheint 
au f G rund der E rklärungen von N ândor Bernolak, O ttokar Prohäszka, 
Jstvän  M ilotay und Gyula Gömbös das zum Them a der ungarischen 
kulturpolitischen Rechtschaffung gehörende — eine jedoch viel um fassen
dere Bedeutung erreichende Program m , welches von der radikalen R ech
ten  form uliert wird. Bernolak schätzt in der Gesetzesdebatte — sehr 
auf das Wesen bedacht — den Zusamm enstoß der bürgerlich radikalen 
und  der nationalen R ichtung ein. Historisch gesehen blickt er au f ein 
bedeutendes D atum  der radikalen R ichtung, den freien Bildungskongreß 
im Jah re  1907 in Pécs zurück. Treffend zitie rt er den K am pf von O ttokar 
Prohäszka von den h in ter ihm stehenden konservativen katholischen 
und  christlich-m odernistischen K räften  — sich selbst auch dazu zählend 
— gegen die bürgerlichen Radikalen. Welches waren dam als die F ü h 
rer der Progression? „D ort befanden sich un ter der Führung von Pikier 
auch Jäszi, K unfi, Szende und Rönai und andere . . . zum Teil solche, 
die in der Kärolyi-Revolution eine sehr große Rolle gespielt haben, die 
Volkskommissare und allgemein die s tärksten  Elem ente der A ufrührung 
waren fast alle ausnahmslos Ju d en .” — H inter der bürgerlichen radikalen 
Bewegung stellt er den Intellektualism us der Juden , ihre utilitaristische 
Anschauung dem Traditionism us, der von Szekfü bereits z itie rten  
„traditionellen W ertordnung” gegenüber.

„Eine grundlegende Eigenschaft des Juden tum s, welche zugleich 
auch seine K ra ft ist, ist der übertriebene Intellektualism us, der die ge
fühlsmäßigen und pietistisehen G esichtspunkte in  den H intergrund 
dräng t und  eher die u tilitaristischen  G esichtspunkte in den Vor
dergrund verlegt.” — Es ist zu bemerken, daß in der Rede von Bernolak 
vor der Nationalversam m lung auch eine gewisse Vorausprojizierung der 
offiziellen kulturpolitischen Vorstellungen zu erkennen ist, es ist gu t zu 
spüren, daß er gemeinsam m it O ttokar Prohäszka zu den Form ern der 
offiziellen K ulturpolitik  gehört. So können wir vor allem an das P ro
gram m  der materiellen Betreuung der K inder der öffentlichen Angestell
ten  denken, dessen gesetzliche Form ulierung in dem bereits erw ähnten 
Gesetz von Klebeisberg im Jah re  1927 erfolgt. Die übertriebenen Forde
rungen der rechtsgerichteten Organisationen der U niversitätsjugend, 
daß über die Aufnahmen an die U niversitäten auch weiterhin die Jugend
organisationen einen entscheidenden Einfluß ausüben sollen, werden 
von dem aus U niversitätskreisen stam m enden Bernolak (er ist R echts
professor) abgewiesen. Der einzige konstruktive Gedanke übrigens, den 
er an den Gesetzesvorschlag anschließt, bezieht sich au f die Bremsung
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der übertriebenen jugendlichen Aktivität: ,,Bei der Aufnahme an die 
Universität darf der Universitätsjugend selbst gar keine Rolle zukom
men . . .

. . . Ich halte es nicht für richtig, daß diese Jugend ihre Leiden
schaftlichkeit und ihre Erregungen in diese empfindliche Frage hinein
bringt.”22

Der Beitrag von Istvdn Milotay im Schutz der ungarischen Mittel
klasse gegenüber der jüdischen Intelligenz ist das offizielle Programm 
der durch ihn gekennzeichneten Richtung, es kommt in den späteren 
Jahren des konterrevolutionären Regimes, zur Zeit der Gömbös-Regie- 
rung bzw. gegen Ende der dreißiger Jahre zur völligen Entwicklung. Als 
Kritik der liberalen Regierung wird hinsichtlich des Themas von ihm 
vielleicht am entschiedensten formuliert: „Auch infolge der Nachsicht 
der staatlichen Legislative und der Regierung wuchs und herrschte 
diese gewaltige Judenintelligenz, von der die Diskussionsredner hier 
solche verblüffende statistische Angaben vorbrachten.”23 Was Bernoläk 
als Universitätsprofessor nicht tat, das übernahm Prohäszka als Kirchen
führer, der den terroristischen Auftritt der Universitätsjugend in Schutz 
nahm: „Wenn sich auch die Jugend versündigt hat, wenn sie auch 
einen Fehler begangen hat — wir schützen sie darin nicht, doch über
nehmen wir die Gemeinschaft mit ihr im Kampf um das edle große natio
nale Interesse” — das Ziel des Numerus elausus-Gesetzes „ist nicht ir
gendein Deus ex machina, auch nicht in der Welt der Ideen, sondern dieser 
Numerus clausus betont ein großes nationales Interesse, er will der ungari
schen Mittelklasse das Brot sichern.” — Der Kam pf gegenüber den „destruk
tiven Richtungen” führt ihn zu derjenigen Geschichtsanschauung, die von 
Szekfü im selben Jahr in den „Drei Generationen” formuliert wird und 
im Zusammenhang damit ist die von Prohäszka zitierte Zeile von Goethe 
treffend — das Bild des Verfalls der ungarischen Gentry — „Wehn’ dir, 
daß du ein Enkel bist”, die sich traurig bei der Gentry-Schicht der 
ungarischen Mittelklasse bewahrheitet hat. Der Großvater ist noch ein 
Herr, der Sohn nur noch halb ein Herr und der Enkel nur noch eine ab
gerissene Existenz, „ich könnte fast sagen ein Proletarier, der im Komi- 
tatshaus, Ministerium oder den Amtsstuben Schutz und Obhut gesucht 
hat ? Die Suche nach dem Ausweg bzw. die gesellschaftliche Einschät
zung über die Gründe dieser Prozesse stellt er auch bereits scharf den 
christlich-sozialistischen Anschauungen gegenüber, in denen — wie wir 
dies bei Giesswein sehen werden — das Emporstreben der niederen gesell
schaftlichen Schichten, ja überhaupt der Gedanke der gesellschaftlichen 
Offenheit erscheint. Demgegenüber Prohäszkas konservativ-retrogrades 
Gesellschaftsbild: „Unser Problem besteht nicht darin, daß der Platz 
dieser Gentry nicht von der sich aus der ungarischen Bauernschaft voll
gesogenen ungarischen Mittelklasse eingenommen wurde. Das stellt 
natürlich einen riesigen Fehler und einen riesigen Mangel dar, sondern 
dieser Platz wurde vom Judentum eingenommen, vom Judentum, wel
ches mit seinen mächtigen wirtschaftlichen Interessen, seiner agilen und 
auf Aktualitäten eingestellten Intelligenz und großem Fleiß dazu fähig
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w ar.” Die retrograde K lassenanschauung und die retrograde K u ltu r
politik  führen zur Verneinung der Progression in  der K unst, — und 
Prohaszka läß t sich auch in literaturgeschichtliche Darlegungen ein, 
wir zitieren: ,,der Genius des jüdischen Volkes hat überall au f der W elt 
eine selbständige L ite ra tu r geschaffen, eine selbständige jüdische K unst 
. . . ” Die „jüdische K u n st” ist bei Prohaszka und der gesam ten konser
vativen R ichtung identisch m it der Verurteilung der P rodukte  der pro
gressiven K u ltu r und besonders m it der Verurteilung der K unst, die die 
Bejahung der R evolutionen darstellt. „So wie Heine alles bagatellisiert, 
was deutsch ist, so bagatellisiert Ady alles, was ungarisch ist. Wie Heine 
das Christentum  nur in der K arika tu r sehen kann, so h ä lt Endre Ady 
unsere großen T raditionen und unsere großen Interessen in irgendwelchen 
K arikatu ren  und un ter irgendeinem falschen Blickwinkel fest. Ich  bringe 
dies als Beispiel dafür vor. wie das ungarische Gefühl vom Geist des 
Juden tum s verfälscht w ird.” — E r  faßt den Num erus clausus a u f diese 
Weise als das Gesetz des „rassischen Selbstschutzes” auf.24 Es ist jedoch 
zu bemerken, daß die „R asse” bei Prohaszka bei weitem nicht in der 
Form ulierung erscheint, wie sie später beim Rassismus der dreißiger 
Ja h re  auftauch t. E r gebraucht sie eher als Ersatz fü r den Ausdruck 
E thnikum , wie das in der ungarischen Publizistik  bis zum Ende der 
zwanziger Jah re  allgemein verbreite t war.

In  den letzten Tagen der D ebatte  in  der N ationalversam m lung um 
das Num erus clausus-Gesetz kam  es zum Diskussionsbeitrag von Gvula 
Gömbös. W ir sind der Ansicht, daß seine Äußerungen die weitere Mög
lichkeit dazu geben, um  im Num erus clausus-Gesetz den Vorgänger der 
„Judengesetze” des offenen Faschism us zu erkennen. Die vom liberalen 
Flügel der N ationalversam m lung gezeigte Ablehnung gegenüber dem 
N um erus clausus -  besonders die Meinung von Ugron, die w ir später 
zitieren werden — bring t die führende G estalt des Rassenschutzlagers 
zu extrem en Äußerungen. W ir können auf den B lä ttern  des Protokolls 
der Nationalversam m lung den Prolog der Judenpolitik  der dreißiger Jah re  
lesen. A uf die am 17. Septem ber 1920 in den liberalen B lättern  erschei
nenden Artikel, welche die diskrim inierenden Bestim m ungen des N um e
rus clausus verurteilen, reflektierend ordnet Gömbös dem N um erus clau
sus einen ausgesprochenen Rassenschutzzweck zu. „Der au f dem Tisch 
des Hauses liegende Gesetzesvorschlag ist entschieden vom Gesichts
punkt des Rassenschutzes aus zu beurteilen und in diesem M oment ist 
natürlich  auch seine Tendenz antijüdisch. Verehrte N ationalversam m 
lung, wir sagen es also offen, so wie es die Regierungsparteien und fast 
alle Diskussionsredner gesagt haben, daß es hier um  die Judenfrage, um  
die institutioneile Lösung der Judenfrage geh t.” Auch die zwei H a u p t
argum ente gegenüber dem Liberalismus können nicht fehlen, da dieser 
„die N ation in Narkose versetzt h a t“ und die M acht „in die H ände der 
Juden  gespielt h a t” — und die andere, sich daraus ergebende Anklage: 
„die kom m unistische H errschaft in U ngarn sowie 95% des ungarischen 
Offizierskorps, welches die russische bolschewistische R ichtung u n te r
stü tz te , waren Ju d en .”25 Gemeinsames C harakteristikum  der extrem en
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Standpunkte besteht darin, daß sie sieh nicht um den außenpolitische 
Schaden kümmern, den das ungarische öffentliche Leben infolge der Ver
urteilung durch die liberale öffentliche Meinung der westlichen Staaten 
erlitten hat.

U n te r  d e n  ( le g n e m  de.s N u m e r u s  c la u s u s  zeigen die Beiträge des zur libe
ralen Partei gehörenden Pal Sändor, von Dezso' R upert und Sandor Petö so
wie der das Them a besonders um fassende (labor Ugron, welches die Argu
m ente sind, mit denen die ( )ppositionin der N ationalversam m lungauftreten 
k o n n te .-D e r  Beitrag von P;il Sandor lieferte die Möglichkeit dazu, daß die 
Frage .Judenrezeption bzw. in Verbindung m it den kirchenpolitischen 
Gesetzen auch der Prozeß der G eburt der Volkspartei als geschichtliches 
Vorereignis zur Sprache kom m en konnten. E r wirft w eiterhin in schärf
s te r  Form die Frage auf, ob das - J u d e n tu m  f ü r  e in e  g e so n d e r te  N a t io n a l i tä t  
g e h a lte n  w erd en  k a n n ,  natürlich in der entsprechenden Epoche und in 
unserem Land. Wie das späten* Schicksal des Gesetzes und besonders 
die Auseinanderersetzungen um seine M odifizierung in den Jahren  1926 — 
1927 gezeigt haben, hat dam it die Gesetzgebung zweifellos einen solchen 
Begriff gebraucht, der weder in der ungarischen politischen L iteratur 
noch in der ausländischen wissenschaftlichen L iteratu r entschieden 
war. Pal Sandor h a t dam als den S tandpunk t der Jüdischen Kirche in 
l ngarn vertreten, als er äußerte: „Die Juden  wurden im  tausendjährigen 
U ngarn noch nie als N ation oder N ationalitä t hingestellt.” Die aus der 
Rechtsgeschichte stam m enden Argum ente waren tatsächlich überzeu
gend und in denspäteren  Jahren , zur Zeit der Bethlenschen K onsolidation 
hat man sich bei den Auseinandersetzungen um das Gesetz au f die glei
chen Argum ente berufen. Demzufolge wurde 1867 erklärt, daß die jü 
dische Bevölkerung des Landes „in der A usübung aller bürgerlichen und 
politischen R echte” der christlichen Bevölkerung des Landes gleichge
stellt ist. Der Gesetzesartikel 44 aus dem Jah re  1868 (über die N ationali
täten) erw ähnt die Juden  nicht, er ha tte  also n icht die Absicht, das Ju d en 
tum  als N ationalitä t aufzufassen, und der Gesetzesartikel 52 des Jahres 
1895 nahm  den jüdischen Glauben in die Reihe der ungarischen histo
rischen Kirchen bzw. Religionen auf. Es kann schließlich erw ähnt werden, 
daß auch in Verbindung mit dem  kirchenpolitischen Gesetz des Jahres 
1895 keine solche Anschauung auftauchte, die das Juden tum  als N atio
na litä t h ä tte  betrachten  wollen. Die Juden  erklärten auch während der 
Verfolgungen nach dem W eltkrieg ihre Treue zur ungarischen S taa ts 
bürgerschaft. -  Es erscheint als logisches Argum ent, daß das Aufsteigen 
der M ittelklasse nicht m it Rechtsbeschränkungen erreicht werden kann, 
sondern die christliche M ittelklasse selbst m uß umerzogen werden, doch 
nicht in R ichtung „pathologischer Demagogie”, wie sie sich im Gesetzes
vorschlag äußert, sondern „wir müssen unsere Fehler in Betracht zie
h e n ...........w ir müssen die gleichen freien Berufe, die Industrie  und den
Handel favorisieren ...” Der Abgeordnete Pal Sandor sagt die sozial
politischen Folgen des Gesetzes voraus, daß nämlich der Ausschluß des 
Judentums aus den freien Berufen ihren Anteil an den Berufen in der 
Industrie und im Handel weiter verstärken wird.26
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Der politisch stä rkste  und in seinen Argum enten auch überzeu
gendste Gegner des Gesetzes Vorschlages war Gabor Ugron. Sein Dis
kussionsbeitrag war durch den Schutz der F reiheitsrechte und gleich
zeitig die K ritik  des ungarischen Liberalismus gekennzeichnet. Der 
Liberalismus, von dem O ttokar Prohäszka gesprochen h a tte , h a t sich 
nämlich heute schon längst ausgelebt. Doch welcher Liberalismus? 
Der, demzufolge jeder seinem Wissen, seiner K ra ft und seiner Schlauheit 
zufolge zur Geltung kom m t. . . Heute besteht bereits eine sehr starke 
Abweichung von diesem Liberalismus, n ich t in die R ichtung, die O ttokar 
Prohäszka aufgewiesen hat, sondern eher . . .  in die R ichtung des sog. 
aufgeklärten, hum anitären, menschlichen Liberalismus, der heute De
m okratie genannt w ird. . . ” Die Freiheitsrechte stehen in keinem  W ider
spruch zu diesem Prozeß. ..Diese Abweichung ist erfolgt . . .  in Richtung 
der Dem okratie und der sozialen Politik . . . Das kann aber nicht bedeu
ten, daß wir diejenigen großen Freiheitsrechte aufgeben, die auch dem 
H errn Abgeordneten O ttokar Prohäszka zufolge der Liberalism us her
vorgebracht ha t . . . ” Ugron, als W ächter der T raditionen der 48er U n
abhängigkeitspartei, verurteilt die ,,D estruktion” und  gleichsam p rah 
lend sagt er: „Ich war es, der als Innenm inister darau f gekommen ist, 
daß er die U niversitätsjugend verdirbt (der Galileische Kreis — Sz. K.), 
ich war es, der diesen K reis schließen und seinen F ührer verhaften  
ließ . . . ” — die A ufnahm eprüfung an die U niversität hält er zum Be
weis der nationalen Verläßlichkeit, des Patriotism us, des einwandlosen 
Charakters, der moralischen Auffassung, des guten Verhaltens und  der 
entsprechenden wissenschaftlichen Vorbildung für erfordeilich, doch 
nicht die religiöse Diskrimination. Ugrons Rede wirft die s tä rkste  und 
allgemeine K ritik  des ersten Jah res des konterrevolutionären System s 
auf. E r protestiert gegen die häufige Anwendung des Gesetzes über die 
Ausnahm em aßnahm en -  welches über die ursprüngliche In ten tion  h in
ausgehend ausgedehnt wurde. E r klagt die Regierung der ständigen Ver
letzung der Freiheitsrechte an. „Ich halte es fü r sehr traurig , daß hier 
in der N ationalversam m lung, vor allem in der letzten Zeit sozusagen 
Tag für Tag wegen der Beschränkung irgendeines Freiheitsrechtes das 
W ort ergriffen werden m uß. . . einm al höre ich schwerwiegende Angriffe 
von der Seite, weil m an die richterliche U nabhängigkeit verle tz t sieht, 
von der anderen Seite werden Angriffe wegen der Frage der Pressefrei
heit unternom m en.” E r hält den Schutz der öffentlichen Ordnung nur 
bei Gewährleistung säm tlicher Freiheitsrechte für möglich. Den H a u p t
fehler sieht er — sehr richtig  — in der Überschneidung des legislativen, 
exekutiven und richterlichen Kom petenzbereiches und weiterhin darin , 
daß „die gesellschaftlichen Organe ständig in den W irkungsbereich sol
cher gesetzlicher Faktoren  hineingreifen” — wobei er keinen Zweifel 
darüber läßt, an welche gesellschaftliche Organisationen er denkt, wenn 
er die R ekonstruktion der M acht und ein K onsolidationsprogram m  for
dert.27

Im  Vorschlag zum Num erus clausus-Gesetz und in der Form ulie
rung der Kommission sowie in dem von der N ationalversam m lung ver-
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abschiedeten Text ist kein einziger Buchstabe enthalten , der über die 
U niversitätsstudien der Frauen verfügt, Es ist jedoch bekannt, daß in 
der Vorgeschichte des Gesetzes -  infolge der Aktionen der Professoren 
und Studenten der B udapester U niversität — die Beschränkung ihrer 
Aufnahme an der Tagesordnung war. Die N ationalversam m lung widmet 
-  im Vergleich zu ihrer Bedeutung -  der U niversitätsausbildung der 
F rauen  nur sehr zurückhaltende A ufm erksam keit. Lediglich Gabor 
Ugron entludlt in einem Teil seines Beitrages die entrechtende Praxis 
der U niversitäten  und pro testiert dagegen. In  der Diskussion mit ihm 
form uliert der Abgeordnete Emil Kovdcs das konservative Frauenideal 
der christlich-nationalen R ichtung. Das Frauenideal von Teréz Karacs 
und Gabor Sebestyén, die Darstellung der erw ünschten Frauenberufung 
würde nur den aus der F rauenem anzipationsliteratur des Reform zeital
ters bekannten  Streit beschwören. Ugron verweist darauf, daß die ge
plante M aßnahm e den Ausschluß der Frauen aus der U niversitätsauf
nahme lediglich durch das \\ irken der Aufnahmekommissionen ermög
licht. ,,. . . Wir kennen die Auffassung der medizinischen Faku ltä t, die 
in dieser Frage ziemlich schroff ist. Da je tz t die Aufnahme den Fakultäten  
der l n iversitäten selbst übertragen wurde, und die Stellungnahm e der 
medizinischen F ak u ltä t bekannt ist, kann es Vorkommen, daß überhaupt 
keine M edizinstudentin an die U niversität aufgenommen werden wird, 
was ich für falsch halte. Das gleiche wird auch an anderen F aku ltä t ge
schehen, wo Frauen aufgenom men werden können . . .  es kann leicht 
geschehen, daß die krauen  ausgeschlossen werden, wo wir zur gleichen 
Zeit genau wissen, daß z. B. an den konservativsten U niversitäten E n
glands, in Oxford und Cambridge, eben je tz t den weiblichen Studenten 
die höhere Bildung erlaubt w urde.” Ugron form uliert auch seine For
derung: „Ich b itte  den H errn K ultusm inister sehr, von dem meiner Mei
nung nach sehr bewährten prinzipiellen S tandpunkt, den Gyula Wlassics 
vor m ehr als zwei Jahrzehn ten  eingenommen hat, n icht abzuweichen 
und zu ermöglichen, daß in dem Maße, in dem das Land Ärzte und Leh
rerinnen braucht, den Frauen auch weiterhin die Im m atrikulation  an 
die U niversität nicht zu erschweren.” Die Form ulierung von Ugron läßt 
die M öglichkeit der Beschränkung durch eine Reehtsregel offen, er fordert 
bei weitem keine Gleichheit au f dem Gebiet der Hochschulbildung, son
dern pro testiert lediglich gegen die E n trechtung.28

Die antifem inistische Äußerung von Em il K o vacs und die Zurufe 
bei seinem Diskussionsbeitrag -  „gebt ihnen den Kochlöffel” -  zeigen 
gut das K ulturniveau der Landesväter in der Nationalversam m lung. 
Aus kultur- und rechtshistorischen G esichtspunkt ist es gleichermaßen 
interessant, diese Meinung zu zitieren, die zugleich auch den ideellen 
gedanklichen H intergrund der sich auf die Juden  beziehenden Diskrim i
nation besser verständlich m acht.

Welches Frauenideal möchte Emil Kovdcs in der Zukunft sehen ? 
„W enn einmal unsere ungarischen Frauen und Mädchen — nach dem 
Überblick über gewisse Gebiete -  zum W ebstuhl und zum Spinnrocken 
zurückkehren, dann wird es sich herausstellen, daß wir in U ngarn nicht
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nux- im  Broterwerb, sondern auch in der Bekleidungsherstellung den 
guten ungarischen Nam en zurückerwerben, der dadurch bekann t war, 
daß hier solche Stoffe und  K leider gefertigt werden, die in  der H a lt
barkeit m it den Perserteppichen die K onkurrenz aufnahm en und ohne 
Nizzaer Seide solche ungarische Festkleider entstanden, welche die W elt 
noch nicht gesehen hat. Deshalb soll uns U ngarn niem and bedauern . . . ” 
In  der ungarischen Gesetzgebung — m ehr als ein H alb jah rhundert 
nach der liberalen Gesetzgebung des Jah res 1867 — wendet sich der 
gleiche Abgeordnete gegen die Verwerfung der laischen N atu r des S taa 
tes: „wer nicht au f christlicher religionsm oralischer Grundlage steh t, 
der h a t nach göttlichen und  moralischen Gesetzen keine gleichen Rechte 
in einer christlichen Gesellschaft.”29

Im  Laufe der D ebatte  des Gesetzesvorschlages in der N ationalver
sam m lung wurde von den R ednern ständig  dessen sozialer Charakter 
betont, und es fiel kaum  ein W ort über die der Intelligenz-M ittelklasse 
die gesellschaftliche Offenheit gewährende Stipendien politi к der Universi
täten . Prohäszka und seine Meinungsgenossen warfen sie im Interesse 
der R ettung  der Beam ten-M ittelklasse nur auf, — sie waren inform iert 
und wußten, daß die finanziellen Mittel des S taates zur Verwirklichung 
um fassender studentensozialer Pläne nicht ausreichend waren.

Das ließ au f die Zeit nach der Sanierung au f sich w arten, auf die 
Zeit der K ultusm inisterschaft von Klebeisberg, und das Gesetz des Jah res 
1927 regelte auch m it eindeutig konservativer A nschauung die U n ter
stü tzung der U niversitätsstudien  der K inder von Beam ten und  der 
sonstigen Intelligenz-M ittelklasse. Die kastenartige Ausbildung der 
Intelligenz-M ittelklasseschichten wmrde dam it vervollkom m net. — Im  
Laufe der Diskussion um  das N um erus clausus-Gesetz drängte Baläzs 
Szabö im  Interesse der U niversitätsstudien  der K inder der ärm eren 
städtischen Schichten und  der Bauernschaft au f ein solches Stipendien- 
und  Kollegiengeldsystem, welches gesellschaftlich au f die Elim inierung 
der K lassenw idersprüche gerichtet ist. „Von der Platzergreifung in der 
ungarischen führenden Intelligenz erw arte ich je tz t die Abschwächung 
der Schärfe des sehr stark  herausgebildeten K lassenbew ußtseins.” ,,. . . 
auch der ta len tierte  Sohn des arm en Straßenbahnschaffners, Lokom otiv
führers, Lehrers, Landw irtes, Handw erkers oder übrigen Mannes von 
geringem Einkomm en verdient diese U n terstü tzung .”30

Die Zusamm enhänge zwischen den studentensozialen Fragen und 
dem  N um erus clausus werden gegenüber der Ausschließung der Juden  
am tiefsten von Sandor Gießwein aufgedeckt, der dam it den kulturellen 
Anspruch der christlichen Gesellschaft erhöhen will. Gleichzeitig bedarf 
die der Begabung zufolge erfolgende Aufnahme an die U niversität auch 
einer — das Lernen der Ärmeren fördernden — Stipendienpolitik: „Bei 
uns g ib t es so und so viele in Intelligenzberufen, die weniger dorth in  gehö
ren, w'ährend im Gegensatz dazu die begabten K inder unseres Volkes 
n icht dorth in  gelangen konnten .” E r form uliert auch ausdrücklich den 
Anspruch der M ittelklasse au f gesellschaftliche Offenheit: „Die H eraus
bildung der M ittelklasse muß in organischem Zusam m enhang m it den
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unteren  Klassen erfolgen.”31 Die A ntw ort des M inisters und  sein P ro 
gram m  in  studentensozialen Fragen lassen keinen Zweifel darüber, daß 
nu r die K inder der christlichen M ittelklasse im  Laufe ihrer U niversitäts- 
Studien u n te rs tü tz t werden sollen. Bereits im  Hinblick au f das Lehrjahr 
1920/21 kündig t er eine neue Kollegiengeldverordnung an, ,,dem Schein 
nach habe ich eine antisoziale M aßnahm e getroffen, und zwar verfügungs
mäßig. Ich habe die Kollegiengelder erhöht. Ich habe sie aber so erhöht, 
daß das K ind des Beam ten nicht m ehr als bisher zahlen w ird .” Im  Lehr
jah r 1920/21 versprach er un ter Einbeziehung einer aus U niversitäts
professoren bestehenden Kom m ission die Schaffung eines U niversitäts
hilfsfonds, und gesondert die Schaffung eines solchen Fonds, „aus dem 
wir un ter Veränderung der V erhältnisse diejenigen Kollegien aufbauen 
w erden” - „dam it, was wir je tz t unternehm en, erfüllen wir bei weitem 
nicht unsere gegenüber der christlichen Intelligenz bestehende P flic h t.”32 

Der Gesetzes Vorschlag zum Num erus clausus zusammen m it der 
diskrim inierenden Ergänzung — kam am  22. Septem ber 1920 zur A b
stim m ung in der N ationalversam m lung. Der sich in veränderlichen Szenen 
erw eiternde S treit lieferte auch an seinem  letzten Tag noch mehrere 
Ü berraschungen. Vor allem in Gestalt eines Vorschlages des Abgeordne
ten N andor H ornyänszky, dessen Schicksal später in der Geschichte des 
Num erus clausus-Gesetzes noch zu großer Bedeutung gelangte. Der Vor
schlag wollte zu dem von Bernolak stam m enden Vorschlag eine E r
gänzung fügen, welche m it der ausdrücklichen Bezeichnung der Juden  
quasi den In halt des Paragraphen in terp re tiert hätte . Wie die Diskussion 
zeigte, wurde die Frage — d. h. ob das Juden tum  eine Rasse, N ationali
tä t  oder Religion darste llt — un ter Darlegung der Vergangenheit der 
liberalen Gesetzgebung von der M inderheit der N ationalversam m lung 
— den Gegnern des Gesetzesvorschlages — deshalb aufgeworfen, um den 
Bernolakschen Vorschlag abweisen zu können. Sie hielten es nämlich 
für eindeutig, wie sich das aus der obigen, die Auffassung der M ehrheit 
widerspiegelnden Stellungnahm e, dem Expose des M inisters und den 
historischen Vorereignissen k lar ergibt, daß der Gesetzesvorschlag auch 
in  seiner ursprünglichen Form  die Rechtsgleichheit beschränkt hätte . 
Von der Bernolakschen Ergänzung wurde M itte der zwanziger Jah re  
behauptet, daß dieser n icht einm al von der gesetzgebenden K örper
schaft zur Diskrim inierung der Juden  verwendet werden wollte. — Diese 
Behauptung erweist sich später als offensichtlich falsch. Sie ste llt 
eine andere Frage dar, und darau f kom m t Haller in seinem 1926 ver
faßten Buch zurück, daß der M inister dieses Ziel n icht mit einer im Ge
setz offen form ulierten D iskrim inierung erreichen wollte. Den Vor
schlag von H ornyänszky, daß „sie bei den Juden  die P roportionalitäts
zahl der N ationalitä t n ich t übersteigen kann” — d. h. die 5% -Quote — 
wollte weder der M inister noch die Gesetzgebung fixieren — er wurde 
daher von der N ationalversam m lung abgelehnt. — Der BernoMksehe Vor
schlag wurde mit 57 zu 7 Stim men von der N ationalversam m lung ange
nom men.33 Es gab keine E nthaltung , so können wir verm uten, daß 
nicht viele Abgeordnete an der Behandlung des Gesetzesvorschlages in
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der Nationalversammlung teilgenommen haben. Wie aus späteren Erk
lärungen ersichtlich ist, haben sich die Vertreter der Kisgazdapärt in der 
Nationalversammlung oft fern gehalten und sind nur zur Diskussion 
und Abstimmung von für sie besondere wichtigen Gesetzesvorschlägen 
erschienen. Es ist zu bemerken, daß die Geschichte der Durchfüh
rung des Numerus clausus-Gesetzes davon überzeugt, daß die Ergänzung 
nur zu überflüssigen in — und ausländischen Auseinandersetzungen geführt 
hat, weil die Klebeisberger Universitätspolitik mit ihrer späteren Aus
schaltung den „Schutz” der christlichen Mittelklasse versehen konnte.

Ebenfalls als Schlußakkord der Diskussion des Gesetzesvorschlages 
kam es zur Klärung der auch von den oppositionellen Abgeordneten als 
Schlüsselfrage behandelten Frage, von welcher Zusammensetzung die 
Aufnahmekommissionen sein sollen, die-der Minister an den Universi
täten schaffen will. Die Kommissionen des ersten Lehrjahres schufen 
nämlich gegenüber weiblichen und jüdischen Studenten oft den Numerus 
nullus. Auf die Frage von Sändor Fetö gab Haller die beruhigende Ant
wort, daß „die Verordnung den Nachweis in den Kompetenzbereich 
des Lehrkörpers verweist.” Die Durchführungsverordnung zum Gesetz 
hat tatsächlich diese Maßnahme enthalten. Es wurde also zur entschei
denden Frage, von wem Wzw. welche politische Einstellung die Lehrer 
vertreten, die die Rahmenbestimmungen des Gesetzes an den Universi
täten anwenden.

Die lange Debatte des Gesetzes Vorschlages zum Numerus clausus 
in der Nationalversammlung rief in der Presse ein scharfes Echo hervor. 
Es fehlten auch die Artikel nicht, — besonders von seiten der liberalen 
und sozialdemokratischen Presse —, die auf das schädliche internatio
nale Echo aufmerksam machten, welches durch den entrechtenden Cha
rakter der geplanten Bestimmungen ausgelöst werden wird. Die Massen
demonstrationen der von der Presse der Ebredok34 aufgehetzten Öffent
lichkeit, besonders der Studenten, die unter dem Einfluß der Brachial
gewalt standen, machten es möglich, daß sich Haller letztlich in der Natio
nalversammlung zu Ende der Debatte folgendermaßen äußern konnte: 
„Wir konstatieren, daß dieser Gesetzesvorschlag von der Öffentlichkeit 
des Landes gewünscht und für erforderlich gehalten wird. Die ungarische 
Nation wird keine Gänsehaut bekommen, wenn sie daran denkt, was 
der Abgeordnete Ruppert hier aufgeworfen hat — wie sich die W elt
solidarität uns gegenüber äußern wird. . . ”

Die Jahre nach der Verabschiedung des Numerus clausus-Gesetzes 
zeigten, daß das Gesetz — daneben, daß es völlig überflüssige entrech
tende Bestimmungen enthielt, weil die Probleme der ungarischen M ittel
klasse damit nicht gelöst wurden — vor der öffentlichen Meinung der 
Welt und auf internationalen Foren einen sehr schädlichen Einfluß auf 
die Interessen des Landes hatte.
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31 In  der klerikalen Presse erschienen u n te r den den N um erus clausus schützenden 

und propagierenden A rtikeln  folgende w ichtigste: O ttokar P rohäszka — a num erus elau- 
su sré l (U ber den N um erus clausus). Uj N emzedék. 17. Septem ber 1920. Dasselbe B la tt 
veröffentlicht den  A ntrag  von B ernoläk und die Hede von H aller vor der N ationalver
sam m lung: 23. Septem ber 1920. Die D urchführungsverordnung zum Gesetz siehe: OL. K. 
636.674. cs. 1 9 3 2 -3 6 . 2 0 -5 8 .  123.033/1920.

ЗАКОНОПРОЕКТ NUMERUS CLAUSUS В НАРОДНОМ СОБРАНИИ

д-р КАТАЛИН СЕГВАРИ 
доцент

(Резюме)
С целью ликвидации переполнения университетов и высших учебных заведений 

и предупреждения выпуска «пролетариатов-интеллигентов» закон № 25 от 1920 г. 
ограничил число поступающих в университет. В контрреволюционный период закон 
был принят первым Народным собранием. Значительную роль в Народном собрании 
играла расистская группа, по инициативе которой в закон была внесена дискрими
национная статья, направленная против евреев.

Научная работа знакомит с дискуссией Народного собрания о законопроекте, 
а особенно с обстоятельством возникновения дискриминационной статьи. Научная 
работа ставит цель показать антилиберальный характер статьи, устанавливающей 
религиозную и расистскую дискриминацию и ее общественную направленность. 
Дискриминационная статья находилась в действии до 1928 г. Учитывая и между
народные причины, статья была отменена во время консолидации премьер-министра 
Бетлена.

LE PROJET DE LOI SUR LE NUMERUS CLAUSUS 
A L’ASSEMBLÉE NATIONALE

par

KATAL1N SZEGVÂR1
m aître-conférencier à  la  Chaire d ’H istoire universelle de l’É ta t  e t du d ro it la Faculté de 

D roit de l’U niversité „E ötvös L orând” de B udapest

RÉSUM E

E n  vue de faire d isparaître  l’encom brem ent aux  diverses universités e t écoles supér
ieures de H ongrie la  loi n° 25 de l’an  1920 a in troduit le num erus clausus. C ette loi a été 
adoptée p a r la prem ière Assemblée nationale de l’époque contre-révolutionnaire. Le 
groupe raciste qui a fa it insérer dans la loi à l’égard des israélites un article discrim inatoire 
a  joué un  rôle considérable.

L ’étude  présente la discussion du pro jet de loi à l’Assemblée nationale , su rto u t les 
circonstances de la naissance de l’article discrim inatoire. Elle a pour b u t de m ettre  en 
relief le caractère antilibéral de l’article énonçant la discrim ination de culte e t de race et 
son o rien tation  sociale. L ’article discrim inatoire é ta it en  v igueur ju sq u ’en 1928 que la 
consolidation in ternationale liée au  nom du prem ier 1. B ethlen  a annulé eu égard  aux 
m otifs in ternationaux .
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